






























1. Änderung des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung 

                  „Herrenwiese“, OT Weisbach 
 

Planzeichen 

 

Punkt 3.5. erhält nachstehende Fassung: 

Die Firstrichtung der Garagen- und Nebengebäude wird nicht vorgegeben. 

Dachneigung wie Hauptgebäude. Garagen und Nebengebäude sind auf den 

im Bebauungsplan vorgesehenen Flächen zu errichten. Ausnahmsweise  

können Garagen auch an anderer Stelle innerhalb der Baugrenzen errichtet 

werden, wenn dadurch die Belange des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden. 

Kellergaragen sind nur dann statthaft, wenn der Zufahrtsweg kein größeres 

Gefälle als 7 % erhält. Die bauliche Verbindung Garagengebäude / Haupt- 

gebäude ist zulässig. Ebenfalls zulässig ist die Anordnung der Garagen 

innerhalb der Hauptgebäude. Wellblechgaragen sind unzulässig.  

 








